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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99101007012000, 99101007012000

Leistungsbezeichnung I Todesbescheinigung ausstellen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Rheinland-Pfalz

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Leichenschau, Totenschein, Durchführung
Bestattungsgesetz, Obduktion, unnatürlicher Tod,
Todesbescheinigung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Sterbefall (101)

Verrichtungskennung Ausstellung (012)

SDG-Informationsbereich Vorschriften für den Todesfall, einschließlich solcher
über die Überführung der sterblichen Überreste in
einen anderen Mitgliedstaat

Lagen Portalverbund Urkunden und Bescheinigungen (1070200), Todesfall
(1190100)
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am 01.10.2021

Fachlich freigegen durch MWG

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/anlage.h
tml
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-BestattGR
Prahmen
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-BestattG
DVRPrahmen
https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/anlage.h
tml
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-BestattGR
Prahmen
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-BestattG
DVRPrahmen

Teaser Wer einen Toten auffindet oder beim Eintritt des Todes
anwesend ist, hat unverzüglich eine der
verantwortlichen Personen oder die Polizei zu
benachrichtigen. Diese hat unverzüglich eine Ärztin
oder einen Arzt zu benachrichtigen, die oder der die
sog. Leichenschau durchführt.

Volltext Die Ärztin oder der Arzt prüft die Identität der oder des
Verstorbenen, begutachtet die Leiche und stellt den
Tod, den Zeitpunkt sowie die Art und die Ursache des
Todes fest. Stellt die Ärztin oder der Arzt zweifelsfrei
eine natürliche Todesursache fest, wird dies auf dem
Totenschein vermerkt und die oder der Verstorbene
darf von einer Bestatterin oder einem Bestatter
abgeholt werden. Bei Anzeichen eines nicht
natürlichen Todes (z. B. bei Unfall, Verdacht auf
Dritteinwirkung) ist die Polizei einzuschalten, damit
gegebenenfalls eine Obduktion durch die
Staatsanwaltschaft angeordnet werden kann.

Die Kosten für das Ausstellen der Todesbescheinigung
muss der Kostentragungspflichtige (in der Regel
Angehörige) bezahlen; sie richten sich nach der
Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte (GOÄ).

Erforderliche Unterlagen Aufgrund des rheinland-pfälzischen
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Bestattungsgesetzes (BestG) sieht die
Landesverordnung zur Durchführung des
Bestattungsgesetzes verbindliche Muster/Formulare
vor, nach denen die Todesbescheinigung, die sich in
einen vertraulichen und einen nicht vertraulichen Teil
aufgliedert, sowie die vorläufige Todesbescheinigung
auszustellen sind.

Voraussetzungen • Tod eines Menschen.
  • Unverzügliche Benachrichtigung einer Ärztin oder
eines Arztes durch den Verantwortlichen (Erbe/
Angehörigen) oder im Falle des Todeseintritts in einem
Betrieb, Heim, Schule, Krankenhaus etc. durch den
Leiter oder Inhaber der Einrichtung.
  • Tod, Todeszeitpunkt, -art und -ursache werden von
einer Ärztin oder einem Arzt festgestellt
(Leichenschau).
  • Ausstellen der Todesbescheinigung durch die Ärztin
oder den Arzt und Aushändigung derselben an den
Verantwortlichen. Ist eine innere Leichenschau
durchgeführt worden, wird auch ein Obduktionsschein
ausgestellt.
  • Bei nicht natürlichem Tod wird die Polizei
verständigt.

Kosten Die Höhe der Kosten für die Todesbescheinigung
richtet sich nach der Gebührenordnung der Ärztinnen
und Ärzte (GOÄ).

Verfahrensablauf Es ist – in der Regel durch den Verantwortlichen –
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, eine
Ärztin oder ein Arzt zu benachrichtigen, die oder der
das oben Genannte (Leichenschau und Ausstellen der
Todesbescheinigung) durchführt. Bestehen
Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, hat die
Ärztin oder der Arzt sofort die Polizei zu verständigen.

Bearbeitungsdauer

Frist Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau
durchführt und die Todesbescheinigung ausstellt,
muss unverzüglich benachrichtigt werden. Bei nicht
natürlichem Tod verständigt die Ärztin oder der Arzt
sofort die Polizei oder derjenige, wer einen Toten
auffindet oder beim Eintritt des Todes anwesend ist,
unverzüglich die Polizei.
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weiterführende
Informationen

Hinweise Die Todesbescheinigung ist dem zuständigen
Standesamt vorzulegen. Der nicht vertrauliche Teil der
Todesbescheinigung verbleibt in der Regel bei der
örtlichen Ordnungsbehörde des Bestattungsortes.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die Leichenschau nicht
unverzüglich veranlasst, handelt ordnungswidrig. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet
werden.

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Bitte wenden Sie sich an eine Ärztin/einen Arzt oder
einen Bestattungsunternehmer, der seinerseits eine
Ärztin oder einen Arzt ruft oder an die Polizei.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Todesbescheinigung ausstellen, Issuing a death
certificate
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